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Amtliche Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die Regimmg des SchwarzwaldkreiseS
hat am 24 . Juni 1919

die Wahl des VerwaltungSkandidaten Emil Braun von Calw zum
OrMorsteher der Gemelnde Siimuozhrim bestätigt.

Calw , den 26 . Juni ISIS.
Obenunt : Gös.

Oberamt Calw.

Die Herren Ortsvorsteher werden mrfgefordert , ein Verzeichnis
über die von ihnen in dem Quartal vom 1 . 4 .- 30 . 6 . 19 angesetztcn
Sporteln dem Obcramt bis spätestens S. Juli dS . Js . vorzulegen.

Den 26 . Juni ISIS.
Obermntmann Gbs.

Obrramt Calw.

Nachstehend gebe ich die

Verordnung oeS ReichsministerimaS betreffend die Verwertung
von Milit - rgnt

dom 23 . Mai ISIS bekannt . ,

Aus Grund des Gesetzes über eine vereinfachte Form der Ge¬

setzgebung für die Zwecke der UebergangSwirtschast vom 17 . April

ISIS sReichS -Gesehbl S . 3S4 ) wird unter Zustimmung des Staaten-
«uSschusses und der Kommission der Nationalversammlung folgen¬
des angeordnct.

r 1 . Zu rechtsgeschästlichen Verfügungen über Militärgut sind.
Sur das Rcichsschatzministcrium oder solche Stellen berechtigt , die

dom ReichSschatzministerlum hierzu ausdrücklich ermächtigt find ; der

Ermächtigung bedarf ' es auch für Veräußerungen , die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder der Arrcstvollziehung erfolgen.

An Gegenständen , die von anderen Stellen ohne Einverständnis

deS ReichSfchahminiskeriums veräußert werden , werden Eigentums-
»der andere Rechte nicht erworben . Dies gilt nicht , soweit von

einem Gewerbetreibenden Gegenstände des täglichen Bedarfs inner¬

halb der von ihm regelmäßig geführten Warcngrupvc » zum eigener»
Gebrauch oder Verbrauch des Erwerbers veräußert werden.

§ 3 . Militärgut im Sinne der Verordnung find alle im Besitze

von Heeres - und Marincbehördrn befindlichen beweglichen Gegen¬
stände aller Art sowie solche Gegenstöirde , dir sich als der HeereS-
oder Marineverwaltung gehörig oder für sie beschlagnahmt oder

Mlgefordert im Besitz oder Gewahrsam anderer Behörden oder von

Privatpersonen befinden . Als Mlitärgut gelten ferner solche

Gegenstände , die von den Zivilperrvaltungen der von den deutschen
Truppen besetzten oder besetzt gewesenen Gebiete und deren Organi¬
sationen erworben sind.

8 3 . Gegenstände , die ausschließlich militärischen Zwecken die¬
nen , sowie andere Gegenstände , die aus Beständen der Heeres - oder

Marineverwaltung stammen oder deren Herkunft aus solchen Bestän¬
den den Umständen nach anzunehmen ist, gelten auch im Privatbesitz

als der Heere »- oder Marineverwaltung gehörig , es sei denn , daß
b«r Erwerb des Eigentums nachgewiesen wird oder daß es sich um

militärische BekleidungS - oder Ausrüstungsstücke zum persönlichen
Gebrauche des Besitzers handelt.

8 4. Das ReichSschatzmiuisterium ist ermächtigt , Milttärgut
(§ 8 2, 3) , das im Prtvatbcfitze vorgefunden oder von unbefugter
Seit « zurückgehalten wird , sicherznstellcn und der Verwertung zuzu-

sühren . In Ansehung bestehender Rechte tritt an die Stelle der ver-
werketen Gegenstände der Erlös ; weitergehende Schadensersatz-

ansprüche bleiben unberührt.
8 5. Wer nach dem 31. Oktober 1918 Eigentum, Besitz, oder

Gewahrsam an Militärgut erlangt hat , ist dem ReichSschatzunnistccimn

gegenüber auf Aufforderung der zuständigen Stelle zur Auskunft
darüber verpflichtet , welche Arten von Milttärgut , in welchen Men¬

gen , von wem , wie und zu welchen Preisen er sie erworben hat , wie¬
viel er davon noch im Eigentums , Besch oder Gewahrsam hat und

wo sich diese Gegenstände befinden , sowie welche Mengen » nd an

Wen , wie und zu welchen Preisen er sic veräußert hat.
8 6 . Wer die ihm gemäß § 5 obliegende Auskunstspflicht vor¬

sätzlich verletzt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit
Geldstrafe bis zu hunderttausend Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft.

^ Reichsschatzministerium wird ermächtigt , die erforder¬
lichen AuSführungsbestimmun gen zu treffen.

8 8 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung
ni Kraft und mit Ablauf des Jahres 1920 außer Kraft.

D;n 2S. Juni ISIS.
Obnamirnan» Gös , ^

Oberamt Calw.

Nachstehend gebe ich die

BuSführungSbestumnunze « zur Verordnung , beiresftnd die
Verwertung von Milttärgut

vom 26 . Mai ISIS bekannt:

Artikel 1 . Zu rechtsgeschästlichen Verfügungen über Mililärgut
gemäß 8 1 der Verordnung vom 23 Mai ISIS sReichS -Gesetzbl.

S . 477 ) sind neben dem , Reichsschahmmistrrium selbst
g ) seine sämtlichen Zweigstellen im Rahmen ihrer örtlichen und

sachlichen Zuständigkeit,
d ) die aus anliegender Liste ersichtlichen Behörden und Organi¬

sationen im Rahmen der ihnen durch besondere Regelung über¬
tragenen Befugnisse zur Verwertung der darin bestimmten
Gegenstände ermächtigt
Artikel 2 . Zu Organen des ReichsschatzministerinmS , di « im

Sinne des § 4 der Verordnung vom 23 . Mai 1919 ermächtigt find,

Mlitärgut unmittelbar in Besitz zu nehmen , « erden neben der Ab¬

teilung M des ßieichsschatzministerittms sReichsverwertnngsamt ) ,

deren Zweigstellen und vom Reichsschatznunistermm mit besonderer

Vollmacht versehene Persönlichkeiten bestellt.
Der unmittelbare Besitzer von Milttärgut ist verpflichtet , die

von den Organen des ReichSschatzminifieriums in Besitz genomme¬
ne » Gegenständ « pfleglich zu behandeln und z » verwahren , sich jedes

Fortschaffens dieser Gegenstände oder eigenmächtigen Veränderung
an ihnen zu enthalte » , sie zur UMrgabe an di « Organe des Retchs-

schatzministeriums bereit zu halten und ihre Fortschaffung zu dulden,
lieber die Inbesitznahme uuo über die Fortfchaffung wirb d»n Be¬

sitzern «in « Bescheinigung ausgestellt.
Artikel 3 . Zur Einfvrderuug von Auskünften gunaß L 5 der

Verordnung vom 23 . Mai ISIS sind die in dem Art . 2 aufgesührten

Organe d«S NeichSschatzministeriumS befugt . Die Aufforderung zur
Erteilung von Auskünften kann sowohl schriftlich wie mündlich oder

im Wege der öffentlichen Bekanntmachung erfolgen , sie verpflichtet
auch zur Vorlage der Geschäftsbücher und sonstiger Urkunden sowie

zur Gewährung steten Zutritts in alle Geschäfts - und Lagerräume.
Artikel 4 . Die gemäß Artikel 2 und S mit der Ausübung der

Rechte des Neichsschatzminisieriums beauftragten Persönlichketten sind

mit einem vom Reichsschatzmmisterium oder eirrer Zweigstelle aur-

gestellten Ausweis mit Lichtbild und «igener Unterschrift des In¬

habers versehen , aus dem sich dir Persönlichkeit des JnbeberS sowie
Art und Umfang seiner Befugnisse ergibt

Artikel 5 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung un Deutschen Reiebsamwiger in Kraft.

Den 26 . Juni ISIS.
Obersintmauii Gös.

Oberamt Calw.

Bekanntmachung einer Anordnung für das gesamte Teilgebiet
Nr . 1 . 70 über Beschlagnahme » nd Enteignung.

Nachstehend gebe ich die Bekanntmachung der Reichsstelle für

Textilwirtschaft bekannt:
Auf Grund der § s 1 und 2 der Bekanntmachung über Befug¬

nisse der Reichsstrlle für Textilwirtschaft und der ReichswirtschastS-
stellen aus dem Textilgebiet vom 1 . Februar ISIS (Rcichs -Kesetzbl.
S . 175 ) wird folgendes angcordnet:

Beschlagnahme.
8 1 . Textile Rohstoffe sowie Halb - oder Fertigerzeugnisse kön¬

nen durch die Reichsstelle für Textilwirtschaft sowie durch eine ReichS-

wirtschastsftelle beschlagnahmt werden.
8 2 . Die Beschlagnahme erfolgt durch schriftliche , an deu Be¬

sitzer der Gegenstände zu richtende Anordnung oder durch öffentliche
Bekanntmachung.

Die Beschlagnahme wird wirksam , sobald die Anordnung dem

Besitzer zugeht oder mit dem Mause des Ausgabetages des Deut¬

sche» Reichs - und Preußischen Staatsanzeigers , in dem die Anord¬
nung veröffentlicht wird.

8 3 . Besitzer von beschlcwiuchiiitcu Geocuständcu sind verpflichtet,
sie auszubcwähren , pfleglich zu behandeln und dir zu ihrer Erhaltung
erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Hierfür , sowie für die durch dir Beschlagnahme bewirkte Ver-

fügungsbefchränkung kann eine angemessene Entschädigung nur ge¬

währt werden , soweit dies aus besonderen Gründen , namentlich mit
Rücksicht auf die Dauer der Verwahrung oder der VerfügungSbe-
schränkung , der Billigkeit entspricht . Die Entschädigung ist ausge¬

schloffen , insoweit während der Dauer der Beschlagnahme die Gegen¬
stände übernommen oder anderweit verwertet werben . Die Ent¬

scheidung erfolgt endgültig durch das Reichsschiedsgericht für Kriegs¬
wirtschaft . -

8 4 An den beschlagnahmten Gegenständen dürfen unbeschadet -
der Bestimmungen drs 8 3 Veränderungen , insbesondere Ortsv «» -

ändsrungen , nicht vorgenommcn werden . Rechtsgeschästlichr Ver¬

fügungen über sie find nichtig . Den rechtsgeschästlichen Verfügung «»
stehen Verfügungen gleich , die im Wege der Zwangsvollstreckung ob «»

Arrcstvollziehung erfolgen ^
Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen oder Ve»

füguhgen zulässig , die mit Zustimmung oder ans Anordnung «in«

Neichswirtschastsstell « oder der Reichsstelle ersolgen.
8 5 . Die Wirkungen der Bcschlagnahin « endige » mit der Fxfst

gabe oder mit der Enteignung.

Enteignung.

8 6 Tüs Ei <enium an den nach 8 1 der Beschlagnahme un -ie»
liegenden Gegenständen kann durch Anordnung der ReichSfiell « für
Textilwirtschaft auf »in « von ihr zu bezeichnend « Person übertrage»
werden.

Gegenstände , di « der Bewirtschaftung durch »ine Reichswirk«
schaftsstellc unterliegen , sollen nur auf Antrag oder mit Znstimnmn
dieser Reichswirtschastsftelle enteignet werden

8 7 . Wer den Gegenstand zur Zeit der Euteiauung besitzt , gll

zugunsten der ReichSstelle für Textilwirtschaft »der der Person , « uz

die das Eigentum übertragen wird , als Eigentümer , eS sei denn,
daß dieser Behörde oder Person bekannt ist, daß ihm das Eigenst « »

nicht zusteht.
8 8 Di « Enttignung »rsolgt in gleicher Weis « wir dir BrschknM

»ahme (8 2 ) .
8 S . Der von der Anordnung Bettoffen « ffk verpflichtet , die

Gegenstände ordnungsmäßig zu verwahren , fie herauszugebrn sowie
auf Verlangen und aus Kosten des Erwerbers zu überbringen »der

zu versenden . Kommt «r seiner Verpflichtung nicht » ach, so kann di»
Polizeibehörde ans Ersuchen der Reichsstrlle für Textilwirtschaft «»

seiner Stelle und ans seine Kosten die nötigen Maßregeln treffe^
die Kosten find der Polizeibehörde von der ersirchenden Stelle zu r»

sehen und bei Festsetzung des UrbernahmepreiseS den « Verpflichtest»
anznrechnen

8 10 Die Uebrrttagungsanordnung kann mit Zustirmaung dis

früheren » nd des neuen Eigentümer ? widerrufen werden . De»
Widerruf ist an den früheren Besitzer zu richten . Wird der Gegen¬

stand , dessen Enteignung widerrufen wird , an den frühere » Besitze»

zurückgegeben , so gilt di « Üebertragungsanordnung als nicht erfolgt.
Rechte , mit denen der Gegenstand zur Zeit der Enteignung belastet

war , sowie Zurückbehaltüngsrechte gelten als picht erloschen.
Ist die Herbeiführung einer Erklärung des früheren Eigen¬

tümers imtnnlich , so kann die Üebertragungsanordnung ohne sein»

Zustimmung widerrufen wecken
8 11 Der UebernahmrpreiS wird , fall » eine Vereinbarung

zwischen dem Vonigeutümer « nd der übernehmenden Person nicht
zustande kommt , durch das RcichsschiedSgericht für Kriegswirtschaft
endgültig fchgesctzt , und zwar unter Berücksichtigung der Gestehungs¬
kosten , soweit sie angemessen sind . Die Zubilligung eines nach den

Verhältnissen des EinzeffolleS angemessenen Gewinn - ist nicht aus¬

geschlossen Bei der Festsetzung des UebernahmeprriseS von Gegen¬

ständen , für die zurzeit der Enteignung Höchstpreise bestanden , dürfe»
diese Höchstpreise nicht überschritten werden.

Der Uebcrnahmepreis ist bar zu zahlen . Sr kann bei Unge¬
wißheit über den Empfangsberechtigten einbehalten werden . An¬

dern Uebernahmrpreis find die Ansprüche dritter Personen , die aus

die enteigneten Gegenstände Aufwendungen gemacht hccken oder

denen an diesen Gegenständen ein dingliches Recht oder rin Zürnest
behaltungSrecht Zustand , Vorwegs zu befriedigen , soweit solche 8 «/

spräche bis zur Festsetzung deS UebernahmeprriseS bei dem Schied?
gericht angcmekdet und glaubhaft gemacht sind.

8 12 . Gemäß 8 S der Verordnung über wirtschaftliche Maß¬

nahmen aus dem Textilgebiete vom 1 . Februar ISIS wird , sofern

nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höher « Strafen verwirft find,

bestrafte

1 . Wer der Verpflichtung , die enteigneten Gegenstände heraus

zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu überdringelt

oder zu versenden , zuwiderhandelt;
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft,

beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder kaust oder ei»
anderes Veräußerung ! - oder ErwerbSgeschäst über ihn abschließt;

S. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu V« -

wahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt.

8 13 . Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkitt
düng tn Kraft.

Den 26. Juni ISA
OdermMaml Gs «.



O

oversm Cickw. ,
LFekiküMachung elnD: Anordnung für daS gcsÄOe TWi^sebtet
Nr- 1°. 80 über Beauftragte der Reichsstelle für Textilwirtschaft und
1. der RcichswirtschastSstcÜen auf dem Textilgebiete.

Mt Nachstehendem gebe ich die Bekanntmachung der Reichz-
Dle für Textilwirtschaft bekamrt:

Auf Grund der ZS 1 und2 der Bekanntmachung über Befugnisse
Är Reichsstelle für Textilwirtschaft und der ReichswirtschaftSstellen
auf dem Textilgebiete vom 1. Februar 1919 (Reichs-Gesetzblatt
» . 115) sowie auf Grund der Bekanntmachungdes Reichskanzler?
Lee die AuSkunftspfllcht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzblatt
5. 604) und vom 11. April 1918 (ReichS-Gesetzbl. S . 187) wird
jvlgmdeS angeorduet: "

L 1. Die Nachprüfung, ob die für das Textilgebiet geltenden,
ÜlSbrseirdere von der Reichsstelle für Textilwirtschaft oder von einer
Uetchswirtschaftsstelle auf dem Textilgebiet erlassenen Anordnungen
brachtet werden, erfolgt durch Beauftragte.

S S. Die Beauftragten Vierden von der ReichSstclle für Textil-
>dick sch«st oder für ein einzelnes Rohstoffgebiet von der hierfür zü-
Mxdigen ReichswirtschastSstelle ernannt. Sie bedürfen der Bestätt-
pmg durch die Landcszentralbehörde desjenigen Bundesstaates, in
b«h'e« Gebiet sie tätig werden sollen; bis zum 1. Juli 1919 gelten
s)e voMufig als von der Laudeszentralbehördebestätigt.

ö 3. Bei der Vornahme von Nachprüfungen hat der Beauftragte
M Verlangen sich auszuweisen.

Die Ausstellung des Ausweises erfolgt durch die Reichsstelle für
UsMwtrtschaft für deren Beauftragte, im übrigen durch die zustän¬
dige ReichswirtschaftsstelleIn Gemeinschaft mit der Reichsstelle für
HqMvirtschast.

Der Ausweis hat den aus derAnlage  ersichtlichen Jiihalt.
tz 4. Auf die Beauftragten findet die Bekanntmachung des

Ô chKmrzlers über die AuskunstspflichtAnweisung.
tz S. Zur Sicherstellung von textilen Rohstoffen sowie von Halb-

iOrr Fertigerzeugnissen sind die Beauftragten befugt, die erfordere
Gche« Maßnahmen zu treffen, insbesondere einstweilige Beschlag-
:ttch« e« vorzunehmen. Auch Geschäftsbücherund -Papiere können
W eckchiiseilen beschlagnahmen.

Heber die getroffenm Maßnahmen ist eine Verhandlung mit dem
ÄWMgten aufzunehmen.

Die von den Landeszentralbehörde» z« bestimmende-Polizel-
« ist von den Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.

Di« Maßnahmen treten außer Kraft, wenn sie nicht binnen
O»ck Woche« durch die ReichSstelle für Textilwirtschaft oder durch
>M» VkttßMvirlschastrstelle aufrecht erhalten werden.

K S. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestimmung des
» der Hecordnung über wirtschaftlich« Maßnahmen auf dem Textil-

t»»m t . Februar 1919 (RetchS-Gesetzbl. S . 671) . Außerdem
di« Strafbestimmungen der S8 S und 6 der Bekanntmachung

Ibakoustspflicht Anwendung.
4 7. Diese Bekanntmachurig tritt mit dem Tage der Berkün-

Kraft.

Anlage.
Vorderseite.

Gültig bis zum 30. Juni ISIS.
Auswe ts

Nr. -
für den Beauftragten derReichSwtrtschafts-
stelle für. .

Herrn

Rückselte.

Lichtbild des Inhabers. .

(Stempel auf dem Licht¬
bild.)

Eigenhänd. Unterschrift
des Inhabers.

Nur gültig mit überstempeltem und mit
eigenhändig. Unterschrift versehenem Licht¬
bild des Inhabers auf der Rückseite.

Innenseite.
Der Inhaber dieses Ausweises ist befugt, zur Durchführung der

Nachprüfung, ob die für das TeMgebtet geltenden, insbesondere
von der Reichsstelle für Textilwirtschaft oder von ejner NelchSwirt-
schastsstelle auf dem Textilgeblet erlassenen Anordnungen beachtet
werden, Räume, in dmen textile Rohstoffe sowie Halb- oder Fertig¬
erzeugnisse erzeugt, gelagert oder feilgehalten oder in denen solche zu
vernntteil sind, zu betreten. Dies gilt auch gegenüber staatlichen
oder kommunalen Betrieben und Einrichtungen nach Maßgabe des
S 3 Abs. 3 der Bekanntmachung über die Auskunftspflicht.

Er ist ferner berechtigt, Detriebseinrlchtungen zu besichtigen
und zu untersuchen sowie Geschäftsbücher und -Papiere einzuschen.
Zur Sicherstellung von textilen Rohstoffen sowie von Halb- oder
Fertigerzeugnissen ist der Beauftragte besiegt, die erforderlichen Maß¬
nahmen zu treffen, insbesondere einstweilige Beschlagnahmenvorzu¬
nehmen. Auch Geschäftsbücherund -Papiere kann er einstweilen
beschlagnahme»!.

Die ReichswirtschastSstelle
für . . . . . . . . . . .

Der Inhaber des Ausweises wird hierdurch ermächtigt, auch auf
anderen Wirtschaftsgebietenals der . » , , » , , ,,.  ̂hie vorstehend
aufgeführten Befugnisse auSzuüben. ' »

Alle Behörden, insbesondere die Ortspolizeibehörden, werden er¬
sucht, ihn i» seiner Tätigkeit zu unterstützen.

Gemäß § 2 der Bekanntmachung der ReichSstelle für Textil«
Wirtschaft vom 19. März 1919 gilt der Inhaber vorläufig als von
sämtlichen LandeSzentralbohörden des Reichs bi» zum 30. Juni 1919
bestätigt.

Berlin, den . . . . - , . , . . . .
Die ReichSstme für Textilwirtschaft.

Vermerk:  Bet Ausweisen vorn 1. Juli 1919 ab lautet der
letzte Satz: Der Inhaber des Ausweises ist von-sämtlichen LandeS-
geittralbehLrdeir des Reich» bestätigt.

Den 26. Jrmt 1919.
Oberamtman« Gü «.

Oberamt Calw.
Nachstehend gebe ich die

Verfügung deS ArbeiiSmtnisteriums zum Vollzug der BeKmika
machungen der ReichSstelle für Textilwirtschaft Rr. 1. 70 und r W

vom 19. März 1919
bekannt:

1. Polizeibehördei. S . des Z 9 Satz 2 der Bekanntmachungeiner
Anordnung für das gesamte Textilgebiet Nr. T. 70 über Be«
schlagnahme und Enteignung vom 19. März 1919 (Reichsanz.
Nr. 74) sind die Oberämter und das Stadtschultheißenamt
Stuttgart.

2. Als Polizeibehördei. S . des 8 5 Abs. 3 der Bekanntmachung
einer Anordnung für das gesamte Textilgebiet über Beauftragte
der Reichsstelle für Textilwirtschaft und der Reichswirtschafts,
stellen aus dem Textilgebiet vom 19. März 1919 (Reichsanzeiger
Nr. 74) wird das Landespolizeiamt, Abteilung KriegSwucher-
cunt, bestimmt.
Den 26. Juni 1919. Oberamlmann Gös.

schsu - ^ AuslandSmehl.
DaS ausländische Weizenmehl ist teilweise eingetroffen, teilweise

im Anrollen. Wir sind in der Lage, auf den Kopf der versorgungs-
brrechtigtcn Bevölkerung1 Klg. zu verteilen. Der Preis ist 4.60
für das Klg. — Die Verteilung erfolgt in der Weise, daß der In-
Haber einer Brotkarte für den Monat Juli ds. IS . die dort ange-
bängte Einfuhrzus-chmarke Nr. 1 bei seinem in Betracht kommenden
Mehlhändler bis spätestens 15. Juli ds. IS .-einlöst.

Calw, den 27. Juni 1919.
Komnmnalverband: Oberamtmann Gös.

HerstMmrg von Zwieback.
Im Monat Juli ds . Is . sind nach der esngeführten

Reihenfolge folgende Bäcker berechtigt, Zwieback herzustellen
und zwar:

Herr Max Pfund er,  hier
Herr Hermann Schnürte,  hier
Herr Julius Seeger,  hier.

Calw , den 21 . Juni 1919.
Kommunalverband : OberamtmannGös.

Aufforderung«m dle Ottsvorsteher.
An den Stachelbeeren tritt eine Krankheit auf, welche die Ernte

unbrauchbar macht. Die Beere« bekommen einen mehlig weißen
Ueberzug, der bald kn einen rostbraunen Filz übergeht, der ameri¬
kanische Stachelbeermrhltau, die Krankheit breitet sich mit jedem Iahe
Wetter au», in gleichem Maß« steigt die wirtschaftlich« Schädigung.
Abhilfe ist nur von einem gemeinsamen Vorgehen zu erhoffen. Um
dafür dte Grundlage zu schaffen, werden die Herren Ortsvorsteher
aufgefordert, zuverlässige Berichte über dte Ausbreitung der Krankheit
unter Angabe der Zahl der verseuchten Gärten bi» spätestens 10. Juli
dem Oberamt etnzureiche«

Calw, dm 26. Juni 1919. Obermutr GS ».
»W» W» »WW>» >WSS »>» » « W0S» SSS »SS!

»ich der Annahme-er MdrnMiNWgen.
die ftic die

Unterzeichnungszeremonie.
(WTB .s Versailles, 27. Juni . Wie die Abendblätter

' hren, sind die Plätze und Delegierten zu der Anter-
»uilgszeremonie im Spiegelsaale so angeordnet, daß

der Mitte der Stirnseite des großen Huseisentisches
ilenrenceau  sitzt, ihm zur Rechten Wilson, zur Linken

gd George. An Wilson anschließend sitzen die Dele-
flarten Frankreichs. Italiens , Belgiens und Eriechen-

ds. An der rechten Seite des Tisches die Delegierten
Polen , Portugal , Rumänien, der Tschechoslovakei,

Hedschas, Cuba und China. Zur Linken Lloyd
es schließen sich an die Delegierten Großbritanniens,

er Dominions und Japans . An der linken Seite des
Hches direkt neben den Japanern ist der Platz der beiden
«tuchen Delegierten und daran anschließend der Dele-
sterten von Brasilien , Bolivia , Ilruquai, Peru , Panama,
tlcaragua, Liberia, Honduras, Haiti , Guatemala und
kcmtdor. Vier Dokuments werden allen oder einem Teil

Bevollmächtigten zur Unterschrift vorgelegt werden:
rlich der Friedensvertrag, das dem Vertrag ange-
zte Protokoll, die Abmachung über das linke Rhein-

nd die Anerkennungsakte des neuen polnischen
Italien  wird bei der Unterzeichnung durch

»ino. Marchese Jmperiali und Crefpi vertreten sein,
neue italienische Delegation wird unter Führung
snis erst am Sonntag in Paris eintreffen. Präsident

iilson  und Gemahlin werden Paris am Samstag
dend im Sondcrzug verlassen  und sich Sonntag vor-

crg in Brest nach New York ein schiffen.  Die Ar-
n der Friedenskonferenz werden durch die Unter-

ichmmg des Friedens mit Deutschland, und obwohl
kkfon morgen Paris verläßt und Lloyd George  am

nach England zurückkshrt. nicht unterbrochenw«r-
oyd George wird seine Machtbefugnis an Balsour,
auf Lanfing übertragen. — Heute vormittag fand

der „Liberte" eine Sitzung  der Sachverständigen
ltt , die dem Wer errat Strafmaßnahmen für die Zer-

»ng der deutschen Flotte vorschlagen sollen.
» «deV»tu«« rs  auf de« Suteute«iAk« d»md.

(WTV .) Versailles, 27. Juni . Gestern fand im Elysee
:tzre Tafel zu Ehren Wilsons und dessen Gemahlin, sowie
Rer Mitglieder der alliierten und assoziierten Friodens-
Blegation statt. Po in ca re bracht« einen Trink,
fvruch  aus , in welchem er vor allem auf die Tätigkeit
Wilsons auf der Friedenskonferenz und die unverbrüch¬
liche Freundschaft zwischen Amerika und Frank¬
te i ch hinwies . Nach dem Vertrage mit Deutschland
Müsse man jetzt Verträge mit den übrigen feindlichen
Ländern ausarbeiten und auch hier müsse man ebenso ge-
sAolMi AkiLL«. Mi Ing», bisher Mr bis Ltttck-

führung sei die unveränderte Einigkeit aller Alliiert »»
auch weiterhin notwendig. Po in ca re erklärte: Die
Delegierten der siegreichen Länder haben sich nicht Monate
lang versammelt, noch die Delegierten des besiegten
Deutschlands nach Versailles berufen, um nur ein Stück
Papier in den Händen zu behalten. Wie Sie , Herr
Präsident, wollen wir alle, daß der Friede nicht ein leeres
Wort, eine flüchtige Hoffnung, ein vorübergehendes Licht
fei. sondern daß die Gesellschaft der Nationen wohltätige
Wirklichkeit werde und alle Klauseln, welche unsere gest¬
rigen Feinde unterzeichnen werden, loyal und ohne Hinter¬
gedanken, ohne Ausflüchte eingehalten werden. — Auf die
Versenkung der deutschen Schiffe  in Scapa Flow,
die Verbrennung der französischen Fahnen  in
Berlin und die angeblichen Vorbereitungen gegen Polen
anspielend, erklärte Poinc .are,  daß diese Verletzungen
eines Vertrages, noch bevor er unterschrieben sei, den
Alliierten die Pflicht auferlege, sorgfältig darüber zu
wachen, daß verbrecherische Hände nicht plötzlich wieder
Brandherde entzündeten. Ein wahrer Friede werde erst
aus dem fortgesetzten Zusammenwirkender alliierten und
assoziierten Völker hervorgehen. Er trinke auf die Un¬
sterblichkeit der französischen und amerikanischen Freund¬
schaft. auf die unzerstörbareEinheit aller alliierten und
assoziierten Nationen.

Wie die Franzosen bei uns Hausen würde«.
Wenn wir nicht unterzeichnet hätten und der Kriegszustand wie¬

der eingetreten wäre, hätten die Gegenden zwischen Mainz und Frank¬
furt am Montag, den 23. abends erfahren müssen, wie die Franzosen
bei uns Hausen würden. Wie die „M. N. N.' erfahren, haben die
Franzosen auf ihrem übereilten Vormarsch wie die Vandalen in
Gärten und Feldern gehaust. Auf den Landstraßen wurden die
Bäume umgchauen, um Wage», Geschütze und Pferde zu schmücken.
Kein Obftbaum, kein Blumenstock, weder Weinreben noch Gemüse¬
beete wurden verschont. Die Obstgärten und Vorgärten in Stadt und
Land gleichen verheerten Schlachtfeldern. Der Wald von Nird
bildet eine elazige Wüstenei, so furchtbar Hause« dort dte Senegal-
Neger. Der Stadtpark in Höchst gehört der Vergangenheit an. Auf
den Wiese« trieben die Soldaten Sport. Tausende von Fensterscheibe«
sielen zu Boden in allen Orten, Mißhandlungen waren gang und
gäbe. Die Mannschaften waren meisten» betrunken.

Wilfon der Erzheuchler.
(WTB .f Versailles» 27. Juni . Die Wendblätter ver¬

öffentlichen die Erwiderung Wilsons  auf den Blink¬
spruch Poincarcs beim gestrigen Festsaale im Elysee
Wilson drückte zunächst sesp Bedauern darüber aus, daß
er Frankreich verlassen müsse. Sein Aufenthalt in Frank¬
reich und die enge Fühlungnahme mit seinen Führern
hätten bewirft, daß er jetzt besser als früher die Gründe
für die Ambitionen und Grundsätze des Landes begreife,
aus..

all««ronatigerr Konferenzarbeiten habe er gesehen, datz
Mitglieder der Konferenz durch eine immer tieier -: -
dende Sympathie und größeres gegenseitiges Verständnis
in Freundschaftverbunden wurden. ..Wir trennen uns
wicht," fuhr Wilfon fort, „nach beendetem Werke; werde«
wir doch ein Werk zurücklassen, dessen einer Teil beendet
ist, dessen anderer nur siliert wurde. Die Friedens-
ausarbertung Haben wir beendigt; aber wir haben den
Plan der Zusammenarbeit erst begonnen, der, wie ich
glaube, sich in den kommendenJahren ausbrelten und
festigen wird, so daß die Hände, die wir heute drücken, sich
niemals wieder loslassen werden. Auch weiterhin werden
wir Kameraden und Mitarbeiter an einem Werke sein,
das als gemeinschaftlicher Wille uns zur gemeinschaftlichen
Auffassung von der Pflicht s?s und den Rechten (?) der
Menschen aller Rassen und Länder führen wird. Ist dieses
erfüllt, dann wird in Wahrheit ein großes Werk vollendet
sein. Früher haben die Nationen untereinander Verträge
abgeschlossen, aber niemals Assoziationen gebildet. Die
Hebel dieses Krieges waren sehr groß; aber er hat der
Welt die große moralische Notwendigkeit gezeigt, daß es
zu den höchsten, notwendigen Handlungen gehört, diese
Einigung zu vervollständigen, damit ein solches Hebel sich
niemals wiederholen kann. Es genügt nicht, eine Nation
zu besiegen, die einmal Uebles tat. Ebenso wichtig ist es»
datz allen Rationen, die sich anschicken, ihr nachzuahmen,
eine Warnung erteilt wurde, datz sie ihrerseits besiegt und
der Verachtung ausgelicsert würden, wenn sie versuche«
sollten, eine entehrende Handlung zu begehe«. Obwohl
der Ozean sehr breit ist, wird er in Zukunft sehr schmal
erscheinen. Es wird uns leichter fallen als bisher, uns
gegenseitig zu verstehen und mit unseren ständigen Zu¬
sammenkünften zum Zwecke unseres Zusammenwirkens
wird sich dieser Verband zu einer Tat entwickeln und dies«
Tat unsere Gedanken und unsere Mächten erleichtern.
Zum Schlüsse trank Wilson  auf die Wohlfahrt Frank¬
reichs, auf ein immer engeres Zusammenwirken aller
Völker und auf die Befestigung aller Einflüsse, die den
Geist und die Ziele der Menschheit erheben.
Brutale Ententeantwort auf die

türkischen Giuwiirrde.
Versailles, 27. Juni . »Petit Parisien" meldet, daß Clemcnceau

im Namen der Friedenskonferenzdem Vorsitzenden der tückischen De¬
legation eine Antwortnote zukommen ließ, tn welcher Clemenceau tha
daran erinnert, daß die Türket gemäß der Denkschrift der tückischen
Delegation keinen Grund zu dem Konflikt mit den Ententemächte«
hatte und lediglich als gefügiges-Weckzeug Deutschlands in den Krieg
gezogen sei. Clemenceau erklärt, daß die These der tückischen Dele¬
gation, wonach die Verantwortlichkeitfür die erbarmungslose Krieg,
führung und die unerhörten Greuel und Massakers den jetzigen Füh¬
rern des tückischen Volles nicht zur Last gelegt werden dürfe, für

i deuep heraus die trotze Nation handle (?) . 2s t ^ MMN MWrehM« lck mMe die Lurkei Ltk



Althengstett. 27. Juni »919.

Todes-Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten geben
wir die schmerzliche Nachricht, daß unsere liebe
Mutter, Großmutter, Schwiegermutter und Tante

Katharine Kling.
Althirschwirts -Witwe

gestern Abend nach langem Leiden sanft in dem
Herrn entschlafen ist.

FLr .nlie Kaufmann Flik.
Familie Haydt , zum „Hirsch".
Cmil Haydt , Kaufmann.

Beerdigung: Sonntag Nachmittag2 UHr.

Calw, den 28. 3unt 19l9.

Danksagung.

Für die »ms erwiesenen wohltuenden Beivelse
sicher Teilnahme beim HInschewe» unserer lieben
utter und Großmutter

Frau Marie Walz,
geb. Blaich,

sowie für die Liebe, die sie während ihres Lebens
erfahren durfte, die trostreichen Worte des Herrn
Stadtpfarrers und die schönen Blumenspenden sagt
tm Namen der trauernden Hinterbliebenen herzlichen
innigen Dank

die Tochter: Christine Walz.

liefert rasch, sauber und preis¬
wert die Druckerei dies. Blattes.

WMMl
lZ

immer lI
KEl

Sie od. Ihre Angehöri- ^
gen plagt, der eleklro-
galvanische Strom Hilst

die Krankheitsstvffe
ausscheiden und bringt
Erleichterung, wenn
Sie den vielfach erprob¬

ten anerkannten
M!n,uj!l'§c!>en
eWrv-galvkM-
Mn »eHüMküt

^ verwenden. Ueberzeu- ^
gen Sie sich davon durch
Vorführung des Appa¬
rates ohne jeden Kauf¬

zwang oder durch
verpflichtungsl. Probe.

^/ / Mehr als

lll lüM komillen  I
D habenfichvonderWohl- M

tat dieser Behandlung
Überzeugt. Für jeden
Apparat wird Garantie

übernommen.

L. M !«MLco.
kadrtk electro-xslv.

ltetlappsrsti!
^vostsnr, Kreur-

Ünger8tra58e.
Alleinvertretung:
Tkeo 6 lsuner,

kreuäeostscit.
IS

Deutscher HolMbeiter°Berßand
Zahlstelle Calw.

Die am Montag fällige

Monats-Versammlung
findet umständehalber erst am

Samstag , 6 . Juli , abends 6 Uhr
statt. Die Unterkassierer werden der Ordnung halber ersucht,
bis spätestens1. Juli abzurechnen.

Die Ortsverwaltung : I . A. Fritz Bischofs.

Sonntag , den 29 . 3uni , nachmittags 2 Uhr
findet im Gasthof zum „Bad . Hof " in Calw eine

' MM - M

des Oberamts Calw statt.
Tagesordnung:

1. Stellungnahme zu dem Beschluß der wiirtt. Landesversammlung
betr. Aufhebung der A.-, B.° und S .-Räte

2. Wahl eines Delegierten zur Landesversammlung derA.-, B.-
und S.-Räte am 7. Juli.

3. Kurgastwesen und Lebensmittelversorgung.
Die Arbeiter-Räte des Oberamts werden gebeten, hier¬

zu vollzählig und pünktlich zu erscheinen.
Der Vorsitzende: R. Störr.

Reichs-Ware!
S

IO
5

S

Ein Posten Reichsware ist eingelroffen:
zu Ueberzügen, farbige Vorhang¬
stoffe, 130 cm breite Kleiderstoffe,
Moiree zu Unlsrröcken, prima
meisten Mull, Hemd- Flanell.
Ferner großes Lager in Dirndl¬
stoffen, MousellinS Schürzenstoffen
Kleiderstoffen, farbigem Damast,
Llau-weist gestr. Satin zu Kinder¬
anzügen, Binker- u.Mehgerblusen.
Ein Post.Einmachtöpfe, Eindunst«
und Einmachgläser, Dunstslaschen.

cr

3

«
K
cd

Geschw. Kleemann.

NWe '
in Glasdosen und Tuben.

ZaWnlner, ZW.
dSrsten«.Mnndmffer
empfiehlt

K. Eenthner, Friseur-
geschäft, Bad Liebenzell.

SMilM Msö - ksdM
vorrüxllcksr Kskkee-Lrsstr, gibt
guten Kstkee. Leit vielen Zgiiren
susserordentlick beliebt,vorüber
lausende von kreivill. Anerken¬
nungen. postpsket von 10?kd.
brutto ttlk. 11,80 krei Usus. Ver¬
sand geg. blackn. an Lslbstverbr.
L. Otto Oelilert, Hamburg IZ

SsAMr-kSirenu.7ee
sinci ein vietbetväkrtes unsckäcilicstes iVtitte! bei

Slvtsllllrillr, iWnlMiAii. ventoMiir,
wssrckÄeil, kettWUelt.

dlur eckt mit äem 6i!ci cie8 keiiiZen kenno.
Preis kür Pillen Nie. l .—, iür Tee tVtlc. 2.— äie Lckgcktet.

2u ksben in all en ^poikelcen.

»o-  e » L- an. a,». «r»»k>n?.

Ss/lk s »»o / 7SS
bewährt bei roten, tränende» Annen, tchwürigen, j
nach dem Schlafen verklebten Augenlidern, I
chronisch, feuchten Angrnentzündnnaen, tchwa-1
che» ober angestrengten Augen Mnuaerch c j

Zn haben in den Slpothekrn ».So die Nasche.
Ukss. ^ «Ŝ erk», Akok/Sooeew». ».

Alle MnWWrninente
für Haus ««. Orchester von den
einfachsten Schüler- bis zu den
feinsten Künstler-Insirumenten,
aller Zubehör, Sattei«u.s. w. in
reicher Auswahl empfiehlt

Musikhaus Curth,
Pforzheim, Leopoldstr. 17

(Arkaden Kiekaisch-Roßbrücke.)
Großhandlung. Einzelverkauf.
Ankauf abgespiel.Grammo¬
phon-Platten und Bruch,
zum festgesetzten Höchstp. von
Mk. 1.75 per kg. Ausführung
aller Reparaturenu. Stimmen.
Nähfaden, schwarz und weiß,
beste Zellstoffware, 10 Rollen
10 4 ProberollenM.4.40.
H. Flügge,  Wüschen 45,82.

Rene Sxhrvlm
sind in der Geschäftsstelle ds. Bl. das Stück zu 30 Pfg. erhältlich.

für den
Obermntsbezirk

Calw

Hemdflanell per Mete vs.r Mk. 4 ab,
Nnterrock-, Schürz- u. Strohsackstoffe,
echte Kleiderstoff-Farbe 1 Ltr. 35 Pfg.,

Panamarinde echt,
Seife per Pfund 25 Pfg.

empfiehlt billigst
C. Straile , Althengstett.

pkorSlÄm.
Ns « srlkknet

«sttee «-rl-krleaAedrdok.
Lcks Lcbuiberg.l. Stock.

Oestliclie 37.3 Minuten vom Lslirikok.
Ltksssenbgbnksl testelle.

VonnsNi« susgesislivte , livlisgliol, « KSuin«.
rsglicb Sb4 lllir mittsgz erstklasgize Mnstlerkonrerts.

Ligens Konditorei.
Den Lesucbern Lkoerbeims bestens empioklen.

Eingelroffen

ReWOser ClNdNstClskochOser
Emm-Mer

SiemZut
und

Auswahl

KM
Bad LiedenzeL

Kroaengasse
Sattlerei und Tapeziergeschäft.

Otto Gulde's Nachfolger.

SveziMSt: SitzrMchim aller Art.
Uebernahme von Neuanfertiguugen und

Reparaturen.

U Auferttgung von MattaZen und PolstermSbelu.
Reichhalttge Mustttkarle in Tapete«.

Uebernahme ganzer Bauten sowie einzelner
Zimmer -um Tapezieren.

Läger in Portemonais, Brieftaschen, Rucksäcke,
Schulranzen usw.

Fertige Krsuzleenen mit Leder- und Eurt-
handstück, komplett und einzeln, Stall « und
Fahrhalfter, Peitschen u. Riemen, la. Hanf-

stränge, Wundsalbe für Pferde.

haa§Eähiaeia, Ealai Bisch-i«,-»-<«,
Aaserligmg Wer Herren-«y?!DaMS-Mode«

Wenden nnd AnsUzeln geiraW«HW«
wird zu billigen Preisen übernommen.

PMllS
HamMms

ln nur erstklassigen Fabrikaten empfiehü preiswert

G.Echmd,Klaoitthachlmg.Psarzhem,
Westl. 23, eine Lr. Telefon 1613.

Reparaturen jeder Art in bester fachmän¬
nischer Ausführung.

Gest. Aufträge bitte bei Herrn Hauptlchrer
Pfrommer in Calw niederzulegen.



Paul Räuchle, VMM. 2. Stettdle
Calw , am Markt.

Bekleidung. Ausstattung.

Iss SesW istW«i SMSW ab geöffnet.
Das Lager ist neu sortiert und enthält nur preis¬

werte Waren.

W « «

Paul Rüuchle, vorm. 3. St-udle
Calw , am Markt.

Rockstoff.
Hemd - « . BWOmell

enrpsehlen
Franz und Frida Mann,

Kronenstrahe Nr . 106.

Webers

HaurbMen,
ReWWll.

Koch-uBackherde
»tack ckte bettea ». devSdrtertea.
Ueber 86660 61 . im Gebrauch!
Aston Weber, Ettlingen

(Baden).

Größte
Auswahl in

I« MlMkliiüön
auch

Bersenkmafchine«
i. Eichen u. Nnß-

baum sowie für
Schneider nnd

z» Schuhmacher.
I Ausknnftkostenlos
» Stephan Gerster,
> Reutlingen.

X

^ jeöer Ausführungjeöer Ausführung
bei reicher Auswahl.

verkaufsgeschäste:
Königstraße Nr.50
hvlzgarienstr. IS

Hauptgeschäft:
Schloßste. Ne. 44
§Lrnv.:öZSA 40,41

<S

MrrglieSrV . W. B.

Ausführung von: E/ek/rWerr Bs/errchiÄ«FS->
Kea/k-, H/gnai - r/. VaermmeemiFttttAsatt/agerr.
Lieferung von : Dr/namoma/chinen , S/ekl °eomo-
/oeerr, GW/am/rerr , «7/r/kaSa/ionsma/eeia / uns
/amsttcherr e/e5/eokechr»/cherr Bröne/sar/t/e/n^

LteiLtri ^ eiie VügeleiLen

Koett - uritt lleirapparate
»M« kZ«ckM

LnkerNguiiZ
von

Kriegsanleihe wird *
in Zahlung ge-

t3

nominen.

Schuhleisten
sind eingetroffen.

Albert Wochele . Lederhlg.

Achtung ! SWmcher!
Es werden aller Art

e-

je nach Wunsch angefertigt
unter Garantie für schöne
und gute Arbeit . Mäßige
Preise und baldige Erledigung
wird zugesichert.

Schäftefabrik M . Reich,
Metzgerstratze 15,

Pforzheim.

eorretke»
V. LkMMs»
aus neuen oü. x/ebfauckten

Ztofien.
LrsMs ßilsrrss.

klitrrelmell
Vlitrblank

Ihre Verlobung reifen

MiNÄ ^ 6188
Xru 'I LoliOiioi 'lS

Calw-^Itlienxstett. Lalv/.

Anläßlich unseres Wegzugs von hier rufen
wir allen §reunäen und Bekannten ein

herzliches Lebewohl
Wilhelm Schrvömmle unä Frau. !

Sonntag von 11- 12 Uhr
(bei günstiger Witterung)

WNZnÄe-KöMt
im Stadtgarten.

EichHieliHea ^ r Calw , Ta9 . Oof.
Vorstellungen : Sonntag ^ 6 und

Abends punkt 8 Uhr.

Lumpengrete.
RomantischesSilmjpiel in 5 Akten, in der Hauptrolle

Leontine Kühnberg.

Eine Letzre sm Etzemwer.
Schönes Lustspiel in L Akten.

Dienstag,r.«.Donnerstag,3.3uli,abends8W:
Gastspiel des DamsMer«Neuen Theaters-.

Mit eigener Ausstattung.
3n der Original -Inszenierung

«Das DreiMerlhsns-.
Singspielv .Witiner u.Reichert. Musikv. Frz.6chubert
Gesangnunimer: „Ich schnittes gern in alle Rinden ein".
„Unter einem Fliederbaum", Liebes Schicksalsblümlein
sprich", „Das Lied vom Dreimäderlhaus" u. a. m.
Preise im Vorverkauf, Herrn Friseur Winz : Sperr¬
sitz(unmm.) Mk . 3.—, ! . Platz (unnumm.) Mb. 2.—,

Stehplatz (nur an der Abendkasse) Mk . 1.—.
Kassenöffnung7 Uhr. Ende 16'/- Uhr.

Zckukkrem ? l ! 9«

' Sekulrm»,!«
»Nee Xrt, rarsoilert reka
ioLeutelcde »»drepaclrt irrrcl
lose oorkllrWieüerverlr-iiikek

uml Ororsirleri
m . 7ickti . Nürnberg

rexrviiöet 18SS
veninii L2»e, öimmei >x»" e77°eIerrLmm-^6re» r: Lmel
V»̂ »ng«»SI»

lOfSNL l .urfp .MsnLteig
Lpsrisiksus für-Usg6gsvsiLLt»sste n7

OoppelfU'nisn - Köckisflinisri.
Pi'vseb-unct 3ebsiksr >lr6sbssr>
krisvolvenu. ülebnlsclspistolsri.

QssrÄu - Lpcs.
l̂ »fdgsw«sknSo. Llmrner'LtutLen. _

j Achtung! Achtung!
! Nächsten Sonntag,  den 29 . ds . finden

Gast - W M „ Hirsch " in RöteM

zlniiiisltze MWmW
mit Musik -Unterhaltung

von einem berühmten Komiker
statt . Anfang Nachmittag 2 Uhr.

Ullcrkssel<e.1so!ierflssctien. ŝgüstöcke.Ssmasctien.
üsgrlglssei ', ^/ilc!locker'. Nickfsngsc l-elüdssrecke,,Nocksppocore.feuecredg«u-s.v»- blskioe Peers«:

kWogWdückltt üleüerc. kucks , es ?«
emglielilt sicli kür

VergrSsreriiaSLa
ja bester ^ ustübrung rrkdek . mSssigeri Preisen . — 3'elek. 87.
8ümtl . Artikel u. Arbeiten t. Uedkaborpbotoxrspkea
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